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Verteiler: 
 
Interessierte Angehörige und Patienten 
Zuweisende Stellen 
Bereichsleistungen 
Patientenadministration PZE 
 
Tagesbetreuung im PZE, im Lichtblick und im Zentrum Sonne 
 
Angehörige, die einen älteren Menschen zu Hause betreuen, stehen oft im Dauereinsatz. Das 
gilt besonders für Personen, die sich um ein an Demenz erkrankten Menschen kümmern. Mit dem er-
gänzenden Angebot zur Tagesbetreuung älterer Menschen entlasten wir die Angehörigen. 
 
Spontane Abwesenheiten, aber auch geplante Einkaufsbummel, ein Treffen mit Freunden oder der wöchentliche 
Abend im Turnverein, all dies ist für betreuende Angehörige kaum durchführbar, wenn die Betreuung der 
pflegebedürftigen Personen nicht gewährleistet ist. Dabei sind es gerade solche Aktivitäten, die neue Kraft 
schöpfen lassen für die Bewältigung der fordernden Aufgabe. 
 
Die Tagesbetreuung des PZE bietet älteren Menschen an sieben Tagen in der Woche stundenweise Begleitung und 
Betreuung. Täglich zwischen 7.15 Uhr und 23.00 Uhr können flexible Aufenthaltszeiten vereinbart werden. 
Während ihres Besuchs im Pflegezentrum Eulachtal, im Lichtblick oder im Zentrum Sonne nehmen die 
Tagesaufenthalterinnen und Tagesaufenthalter an Alltagsaktivitäten teil. Sie essen dort und erhalten die nötigen 
Hilfestellungen und die mitgebrachten Medikamente. 
 
Die Aufenthaltskosten werden stundenweise abgerechnet und richten sich nach der Dauer des Aufenthalts. Nicht 
angeboten werden ärztliche, therapeutische sowie pflegerische Leistungen, die über die Unterstützung bei der 
Alltagsbewältigung hinausgehen; die KVG pflichtigen Leistungen (Arzt, Therapie, Arznei und aufwändige Pflege) 
sind demnach ausgeschlossen. Das bedeutet, dass die Krankenkassen in der Regel keine Beiträge an diese 
Entlastungsaufenthalte zahlen. 
 
Grundpauschale1: 
 
- Grundtaxe für Aufenthalte: Fr. 10.- pro volle und angebrochene Stunde 
- Minimale Verrechnung: Fr. 30.- pro Tag (entspricht 3 Stunden) 
 
Zuschläge: 
 
- Nachtzuschlag von 18.00h bis 08.ooh: Fr. 5.- pro volle und angebrochene Stunde 
- Samstag, Sonntag, Feiertage Fr. 5.- pro volle und angebrochene Stunde 
 
Aufnahmebedingungen: 
Die Patienten bringen ihre Medikamente und die für den Aufenthalt benötigen Unterlagen betreffend ärztlicher 
und pflegerischer Betreuung (Verordnung, ärztliches Zeugnis etc.) mit. Die entsprechenden Bereichsleitungen 
entscheiden über die Möglichkeit, die Voraussetzungen und die Bedingungen für eine Aufnahme. 
 
 
J. Baumann, Geschäftsführer 
 

 
 
 
____________________ 

1 Gemäss der durch die Betriebskommission beschlossenen Taxordnung des PZE  vom 1. Jan 2009, Abschnitt II, wird die stundenweise 
Tages- und Nachtbetreuung nach Aufwand verrechnet und von der Verwaltung festgelegt. 

 Tarif gültig ab 1. Januar 2009, er ersetzt alle vorgängigen Tarife. 


